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RS OGH 1971/8/26 1Ob222/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1971

Norm

ABGB §1398

Rechtssatz

Bei vertragsmäßig übernommener Haftung für die Einbringlichkeit der Forderung kommt § 1398 erster Satz ABGB nicht

zum Tragen, der eine Haftungsbeschränkung des Überträgers für den Fall vorsieht, daß sich der Übernehmer aus den

öffentlichen Büchern belehren lassen konnte (Wolff in Klang 2.Auflage VI, 323).
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